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Zur Revision
des eidgendssischen Fabrikgesetzes.

v

Ueber die politischen Verhéltnisse in den sieb-
ziger Jahren.

- Hatte die wirtschaftliche Situation, besonders

der Gang der 6konomischen Entwicklung da-
mals sehr viel #hnliches mit den Verhiltnissen,
die wir gegenwiirtig in der Schweiz antreffen,
so trifft dies auf die politischen Verhaltnisse
nicht mehr zu. — Indem es sich fir uns darum
handeln muss, festzustellen auf wen wir uns
im Kampfe um die méglichst giinstige Revision
des Fabrikgesetzes verlassen, auf welche Ver-
biindete die Arbeiterschaft heute rechnen kann,
8o sind wir gezwungen, auch die wesentlichen
Momente aus den politischen Verhiltnissen der
damaligen Zeit kennen zu lernen, um nachher
entsprechende Vergleiche mit der Situation der
Gegenwart anstellen zu kénnen.
_ Die Erfolge tiber die konservativ-klerikalen
Sonderbtindler, die in der Verfassung vom Juli
1848 verankert waren, hatten der grossen Volks-
masse, namentlich den kleinen Existenzen, nicht
das gebracht, was. man allgemein von den poli-
tischen Siegen des damals zuerst revolutiondr
angehauchten Liberalismus erwartet hatte.

Den Kapitalisten, den Grossindustriellen und
Grosskaufherren, die im Ztircher Escher, spiter
im Aargauer Wilti u. a. ihre massgeben(f;ten,
einflussreichsten Vertreter hatten, geniigte die
Gewerbefreiheit, die Zentralisation des Militir-
_wesens, einzelner Zweige der offentlichen Ver-
waltung und des Verkehrswesens vollauf. Dass
die Minzeinheit geschaffen; die Zollschranken
zwischen den Kantener aunfgehoben und Post
und Telegraphendienst unter die Zentralleitung
des Bundes gebracht wurden, lag ja vollkommen
_ im Interesse des-kommersziellen oder industrisllen
~Kapitalismus. Dagegen waren die grossen libe-

ralen Politiker jener Zeit eifrig bestrebt, den
Staat von jeder weitern Einmischung ins Wirt-
schaftsleben fernzuhalten. Das Prinzip des Man-
chestertums mutet bekanntlich dem Staat nur
die Rolle zu, dem Kapitalismus behilflich zu
sein, den Raub an den arbeitenden Klassen unter
Dach zu bringen und etwa im Moment der Ge-
fahr die Beute vor den empérten Proletariern
zu schiitzen. Diesen Grossen gegeniiber standen
ausser der Arbeiterschaft die vielen Kleinexi-
stenzen. Bauern, Handwerker, Krimer, Wirte, die
untern Beamten und ein Teil der Angehérigen
der freien Berufe, Aerzte, kleine Juristen usw.,
die nicht auf ihre Rechnung gekommen waren.

Das heisst, die einen wurden von den kapi-
talistischen Grossbetriebenandie Wand gequetscht,
die andern hart bedriéngt. Sogar in den Staats-
stellen war es fiir viele dank der Herrscher-
alliren oder des trockenen Bureaukratengeistes,
den die aristokratisch denkenden liberalen Herr-
schaften dort tibten, recht ungemiitlich geworden.
Kurz, man fand gar bald heraus, dass, wenn es
in der Richtung weitergehe, die Habenichtse vom
Sieg des Liberalismus nichts mehr zu erwarten
hatten, als ihnen friither die Weisheit der Gottes-
gnadenpatrizier oder Segen und Gebete der kleri-
kalen Regenten boten. Schon anfangs der sech-
ziger Jahre machte sich in der Bundesversamm-
lung die Scheidung im Lager der Sieger tiber
den Sonderbund in zwei Parteien, aristokratische
und demokratische, deutlich . bemerkbar. :

Wer in der Erweiterung*der Machtsphire des
Staates seine Ziele oder Interessen fand, der
geriet bald in Konflikt mit den Vertretern des
Kapitalismus, die auf wirtschaftlichem ‘Gebiet
allein herrschen wollten: Zu den bedeutendsten
Wortfiihrern der erstern Richtung gehorten die
Staatsminner Druey und Stim fli, withrend Alfred
Escher und'Geriossen den miodernen Sulzer-Ziegler
markierten. Kurz, der Kapitalismus rang mit dem
Etatismus, in- dem die’ nationaldemokratischen
Stromungen zusammentrafén, um die politische
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Macht, die man vorher gemeinsam den Patriziern
und Klerikalen grosstenteils entrissen hatte.

Die Demokraten brauchten in diesem Kampfe
auch des Beistandes der Arbeiterschaft, und der
Schweiz. Griitliverein bildete bekanntlich den
ersten Sammelpunkt der Arbeiter, die sich poli-
tisch betdtigen wollten, ohne sich einer der
grossen biirgerlichen Parteien anzuschliessen.

Das Fabrikgesetz mit dem nachher folgenden
Unfall- und Haftpflichtgesetz oder andern Ge-
setzen sozialreformerischer Natur sind nicht zum
mindesten als Abschlagszahlungen der demokra-
tisch gesinnten Biirger an die Arbeiter fiir ge-
leistete Heerfolge im Kampf gegen den gefihr-
lich werdenden Industrialismus zu betrachten.

Dazu kommen freilich noch andere Momente.
Ende der sechziger Jahre setzte bekanntlich die
Propaganda der Internationalen Arbeiterassoziation
ein, die sich gegen die ganze birgerliche Gesell-
schaftsordnung richtete, und die namentlich im
Gebiet der Jurafoderation zu Aktionen oder
besser zu Resolutionen fiihrte, vor denen dem
Spiessbtirgertum bange wurde. Jedenfalls waren
alle um die Erhaltung der bestehenden Gesell-
schaftsordnung besorgten Parteien darin einig,
dass etwas Ausserordentliches geschehen miisse,
um diese brausende, tiberall giéirende Bewegung
moglichst einzudémmen, ihr das Wasser abzu-
graben und den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Die grossen Streiks in Genf und Basel im
Jahre 1868 und in der Ostschweiz 1872—1873
und der Streik der Gotthardtunnelarbeiter im
Jahre 1875 haben sicher auch dazu beigetragen,
die regierenden Haupter, unter denen sich damals
auch ein paar wackere Minner befanden, daran
zu erinnern, dass es doch im Interesse des Staates
liege, der Ausbeutung der Lohnarbeiter etwelche
Schranken zu setzen.

Wollte man nicht einfach jede selbstindige
Regung der Arbeiterschaft brutal niederschlagen,
so musste etwas geschehen, etwas unternommen
werden, das zum mindesten den allerdringendsten
Bediirfnissen der Lohnarbeiter entsprach, ohne
in die bestehende Gesellschaftsordnung irgend-
wie Stérung hineinzutragen. Diese Bestrebungen
sind zusammengefasst in dem allen bekannten

Begriff Sozialreform, und als erstes bedeutendes -

Resultat der sozialreformerischon Bestrebungen
in unserm Lande muss das eidgendssische Fabrik-
gesetz gelten.

Zur Erginzung sei hier noch beigefiigt, dass
damals die orthodoxen Katholiken noch besondere
Motive hatten, fiir die Arbeiterschutzgesetzgebung
zu stimmen.

Durch die Hetzerei des Papstes Pius IX.
(Unfehlbarkeitserklirung, Syllabus und anderes
dummes Zeug) war anfangs der siebziger Jahre
der Kulturkampf neu entfacht. Die kirchlichen

Oberhirten suchten immer wieder, dem Staat
und dem Kapitalismus wenigstens die Herrschaft
tiber den Geist streitig zu machen. Die Ge-
schichte ging wenigstens in der Nordwestschweiz
recht schief fiir den Papst. KEs bildete sich die
Sonderorganisation der Alt- oder Christkatholiken,
der sich namentlich Industrielle und Kaufleute
aus den Kantonen Basel, Solothurn, Aargau und
aus dem Berner Jura anschlossen. Dadurch biisste
die romisch-katholische Kirche in der Schweiz
zirka 50,000 Anhénger ein, hatte somit alle Ur-
sache, iiber den Staat und namentlich iiber die
Kapitalisten erbost zu sein, das Fabrikgesetz bot
eine giinstige Gelegenheit, den Industriellen eins
auszuwischen.

Das waren lauter stirkere Wellen, von denen
das Schifflein Sozialreform zundchst vorwérts
oder besser oft im Kreise herumgetrieben wurde,
das im Jahre 1877 mit dem Fabrikgesetz landete.
Damit es auch solchen Lesern erleichtert sei, die
eben gebrachten Schilderungen auf ihre Richtig-
keit zu priifen, denen die Méglichkeit fehlt, in
Geschichtswerken nachzuschlagen, seien noch
folgende Abrisse aus dem amtlichen Material
reproduziert.

Der Streit der Meinungen.

Die Hauptargumente, die fiir und wider die
Notwendigkeit des Erlasses eines eidgendssischen
Fabrikgesetzes damals ins Feld gefithrt wurden,
sind durch folgende Stellen aus der Botschaft
des Bundesrates vom 6. Dezember 1875 gekenn-
zeichnet. Wir beginnen mit den Gegenargumenten,
die vielfach die gleichen sind, die unsere Unter-
nehmer heute noch gegen die Revision des Fabrik-
gesetzes geltend machen, trotzdem die Erfahrung
ihnen seither Unrecht gegeben hat.

Im Bundesblatt vom 11. Dezember 1875, Seite
922 u. ff. steht unter anderem:

«Es wird in Zweifel gezogen, ob denn wirklich heut-
zutage noch in dem Fabrikwesen unseres Landes Uebel-
stinde bestehen, welche zu offentlichen Klagen Anlass
geben und fiir das geistige oder koérperliche Wohl der

-Arbeiter bedrohlich sind. Man verwechsle allzu leicht das

schweizerische Fabrikwesen mit dem Fabrikwesen anderer
Lénder und iibertrage, was in betreff der Fabrikverhilt-
nisse Deutschlands, Frankreichs und Englands wahr sein
moge, ohne weiteres auf unsere Zustinde. Man ver-

wechsle die Gegenwart mit der Vergangenheit und urteile

so, als ob die Fabrikzustinde, wie sie vor 20 Jahren be-
standen, noch heute dieselben wiren. Man stehe hier
unter dem Eindruck von Klagen, die nicht in unserem
Lande entstanden, sondern importiert seien, und schickt
sich an, gegen fiktive Uebel zweifelhafte Massnahmen zu
ergreifen. »

Weiter unten steht:

«Ein anderer Standpunkt tritt uns mit dem Grund-
satz entgegen, dass sich die staatliche Gesetzgebung tiber-
haupt nicht in diese Verhiltnisse einzumischen habe. Der
Staat soll nicht alles, auch Arbeit und Produktion, regle-
mentieren und in willkiirliche Gesetzesparagraphen ein-
schniiren wollen. Der Unternehmer einer 8;abrik ver:
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lange in der Schweiz von dem Staate, ausser des allge-
meinen Rechtsschutzes, nichts; er verlange weder ein
Patent, das ihn vor Konkurrenz schiitzt, noch wie die
Eisenbahnen, fiir Erwerbung des Grund und Bodens eine
Expropriation oder besondere Gesetzesvorschriften fiir den
Schutz seines Eigentums; er verlange keine Ausnahme-
behandlung nach irgendwelcher Seite, und so sei nicht
einzusehen, wie der Gesetzgeber dazu komme, ihn und
seine Produktion zum Gegenstand besonderer gesetz-
geberischer Vorschriften zu machen, um so weniger, als
auch das Arbeitnehmen in der Fabrik durchaus Sache des
freien Willens sei und niemand weder einzutreten ge-
zwungen noch auszutreten gehindert werde. Das Inter-
venieren des Staates in Verhiltnisse wirtschaftlicher Ord-
nung sei durchaus verwerflich. Diese Ordnung habe ihre
eigenen Gesetze, die fiir jede Ausschreitung, fiir jedes
durch die wirtschaftliche Freiheit hervorgerufene Uebel
das naturgemisse Korrektiv selbst mit sich fiihrten, wie
ja die Fabrikindustrie von manchen Einrichtungen, die
sich als schidlich erwiesen, ohne #ussern Zwang von
selbst zuriickgekommen sei. Ein willkiirliches Eingreifen
in die Gesetze der wirtschaftlichen Ordnung sei nicht
nur unnétig, sondern auch positiv schidlich, wie sich
der Staat mit seinen Gesetzen iiber Lebensmittelpreise,
Wucher und dergleichen langst hinlinglich davon habe
iiberzeugen konnen.

Statt also bevormundend mit gesetzgeberischen Vor-
schriften die Arbeit in den Fabriken zu reglementieren,
werde der Staat viel besser tun und das Interesse aller
viel richtiger beraten, wenn er dieses Giebiet dem Walten
individueller Freiheit iiberlasse. »

Fir beide Einwinde wird in der Botschaft
auf den beziiglichen Art. 34 der Bundesverfassung
verwiesen, durch den die Frage der Einmischung
der Gesetzgeber in die Fabrikverhiltnisse resp.
die Wirtschaftsordnung. grundsitzlich als not-
wendig anerkannt sei (Red.).

Das gleiche gilt beziiglich den Vorschlégen,
den Erlass derartiger gesetzlicher Vorschriften
den Kantonen zu tiberweisen. Zu der Opportuni-
tatsfrage, das heisst zu der Frage, ob der Moment
fir den Erlass eines besonderen Fabrikgesetzes
unter obwaltenden Umstéinden richtig gewihlt
sei, spricht der Bundesrat in der Botschaft unter
anderem folgendes aus: Seite 924 u. ff. des Bundes-
blatt 1875.

« Wir haben vor uns eine von 272 Industriellen unter-
zeichnete Eingabe, welche einerseits hervorhebt, dass der
Art. 34 mehr als ein Gelegenheits- denn als ein Funda-
mentalartikel der neuen Bundesverfassung anzusehen sei,
andererseits mit allem Ernst auf die schwierige Lage
hinweist, in welcher sich dermalen die einheimische Indu-
strie befinde. « Handel und Gewerbe » mahnen sie, liegen
darnieder, aus Ursachen, welche von uns unabhingig sind.
Die umgebenden grossen Staaten suchen durch Erhéhung
der Ztil%e unserer Industrie altgewohnte Absatzgebiete
zu verschliessen, um ihre eigene Industrie zu kriftigen
und ihre Zolleinnahmen zu erhéhen; friihere Vorteile
unserer Industrie, die Wasserkrifte und billigen Ldhne,
haben teils nicht mehr die Bedeutung wie friiher, teils
%ehﬁren sie, wie die billigen Lohne, in das Reich der

rinnerungen. Wie will da unsere stets mit bescheidenem
Nutzen arbeitende Industrie den Eingang in andere
Liénder gewinnen, wenn sie unter schlimmern (?) Bedin-
gungen wie diese arbeiten soll und an der Grenze auf
stets hohere Zolle stosst? »

In der Antwort auf diese Klagen verweist
der Bundesrat vorerst auf die Stimmung, die in

Arbeiterkreisen besteht, wo man mit steigender
Ungeduld der Ausfiihrung des Art. 34 der Bundes-
verfassung harre. Ferner wird auf das Vorgehen
einzelner Kantone, respektive auf den Versuch,
der 15 Jahre frither gemacht wurde, unter diesen
ein Konkordat fiir den Erlass einheitlicher Be-
stimmungen tiber die Arbeitszeit sowohl der Er-
wachsenen als der Kinder zu schaffen, verwiesen,
ferner darauf, dass im Jahre 1867 die Verwen-
dung der Kinder in den Fabriken Gegenstand
der Beratung in der Bundesversammlung gewesen
sei und nur unterblieb, weil die alte Bundesver-
fassung keine Kompetenz fiir den Erlass solcher
Vorschriften in der eidgendssischen Gesetzgebung
vorsah. Hs wird endlich an den im Jahre 1872
verworfenen Verfassungsartikel und an die darauf-
folgenden neuen Versuche des interkantonalen
Konkordats zum Erlass einer einheitlichen (kanto-
nalen) Fabrikgesetzgebung erinnert. Auf Seite
925 u. ff. heisst es unter anderem:

« Es stehen grosse und wichtige Interessen des Landes
in Frage. Die Verwendung der Kinder, die Beschiftigung
der Frauen in den Fabriken muss notwendig an Bedin-
gungen gekniipft werden, welche geeignet sind, ihr Leben
und ihre Gesundheit zu schiitzen. Es muss ohne Verzug
darauf Bedacht genommen werden, die Schidigungen zu
verringern, welche fiir die Tausende, die in den Fabriken
arbeiten, aus mangelhaften Einrichtungen, aus der riick-
sichtslosen Art und Weise des Betriebs entspringen. Es
muss dafiir gesorgt werden, dass die Arbeitszeit in den
Fabriken sich innerhalb eines Masses halte, welches den
Gesetzen des physischen Lebens nicht widerspricht und
welches den Arbeitern die Moglichkeit ldsst, auch ihren
allgemeinen Pflichten und Aufgaben als Menschen und
Biirger gerecht zu werden. » -

Weiter unten steht:

«Diese Ziele konnen nicht anders erreicht werden,
als durch gewisse Einschrinkungen, von denen nicht zu
leugnen ist, dass sie die Grundlagen der Produktion vieler
Fabrikunternehmungen in unserm Lande, namentlich
solcher, in welchen eine ausgedehnte Verwendung von
Frauen und Kindern besteht, sowie solcher, welche in der
Reduktion der Arbeitszeit iiberhaupt, hinter den andern
zuriickgeblieben waren, sehr fithlbar berithren und wohl
auch, wenigstens wahrend einer gewissen Uebergangszeit,
sich in der Produktion im ganzen bemerklich machen
diirften. So kann es uns nicht iiberraschen, dass die Ein-
leitung zur Ausfiilhrung des bekannten Artikels der
Bundesverfassung und der vorliegende Gesetzentwurt
in den Kreisen der Fabrikanten wenig giinstige Aufnahme
éefunden haben. Es begegnet diesem Gesetz, was jedem

esetz dieser Art in jedem Lande jeweilen begegnet
ist. Ueberall bestritt man das Eingreifen der Gesetz-
gebung in diese Verhiltnisse; iiberall suchte die Industrie
sich der Einschrinkungen in der Verwendung der Kinder
und Frauen und in der Arbeitszeit zu erwehren, tiberall
und zu jeder Zeit vernahm man die lebhaftesten Befiirch-
tungen iiber Schwichung der einheimischen Industrie in
ihrer Konkurrenz mit dem Auslande, ja die allerentschie-
densten Prophezeiungen vollstindiger Zerstérung der-
selben. Ueberall aber hat die Erfahrung bewiesen, dass
die Befiirchtungen unbegriindet waren, dass das, was zum
Schutze gesunder Entwicklung und besserer Bildung der
Kinder, zum Schutze des Familienlebens, zur Schonung
der Arbeitskraft geschehen war, nicht zur Schwichung,
wohl aber zur Stirkung der Industrie und zur Erholung
ihrer Leistungsfdhigkeit ausschlug.»
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Weiter unten heisst es ferner:

« Erfahrungen iiber die Wirkungen grosser unver-
mittelter Aenderungen in den Bedingungen industrieller
Produktion konnen wir keine anrufen, weil wir kein
Land kennen, das mit seiner Gesetzgebung in der Weise
eingegriffen hiitte. » /

Zn der besondern Frage betreffend die Wahl
des Zeitpunktes wird in der Botschaft unter
anderem folgendes gesagt (Seite 926 u. ff.).

Bei einem Gesetz, das nicht fiir den laufenden Tag
bestimmt, sondern in seinen Wirkungen auf kommende
Generationen berechnet ist, kann die Betrachtung iiber
voriibergehende Gunst oder Ungunst der Zeit nicht ent-
scheidend sein. Und wo es sich um die Erfiillung von
Pflichten handelt, wie eine solche vorliegt, namentlich in
betreff der Kinder und der Miitter, welche in den Fa-
briken arbeiten, da kann nicht gerechnet werden, ob diese
Erfiilllung nicht spiiter einmal mit weniger Unbequem-
lichkeiten und geringern Opfern vorgenommen werden
konnte. »

Man hort aus dem Meinungsstreit die Stimmen
aller Interessengruppen heraus, von denen wir
frither sprachen.

Viele dieser Stimmen vernimmt man heute
noch, nur viel lauter als in den siebziger Jahren.
Trotzdem schon damals der Kampf recht heftig
eingesetzt hatte. Jedenfalls bewies die Volks-
abstimmung vom 21. Oktober 1877 durch die mit
181,204 gegen 170,857 Stimmen das heute noch
geltende eidgendssische Fabrikgesetz angenom-
men wurde, dass die Sozialreformer damals ihr
Schiff zur richtigen Zeit unter Segel gehen liessen,
wenn auch schwach, so blies ein giinstiger Wind.

Wie die Situation heute sich gestaltet und
mit welchen Chancen und Widerstinden die Re-
vision des Fabrikgesetzes zu rechnen hat, soll in
unsern weitern Ausfiihrungen noch festgestellt

werden. :
<z

Sonntagsruhe im Coiffeurberufe.

In Nr. 21 der «Coiffeurmeister-Zeitung» schreibt
Herr G. S, Basel, iiber die «Sonntagsruhe und sog.
Arbeitergeschifte» folgendes:

«Jedem aufmerksamen Beobachter der Sonntags-
ruhebewegung in unserem Berufe muss es auffallen,
dass, wie es jiingst wieder in Ziirich III sich zeigte,
gerade die Arbeitergeschifte immer und immer be-
haupten, ihre Kundschaft sei nicht fiir den ginzlichen
Sonntagsschluss zu haben. Beigefiigt wird dann noch,
die sogenannten bessern Geschifte konnten besser
schliessen, ihre Kundschaft lasse sich den Schluss eher
gefallen, der finanzielle Verlust falle fiir sie weniger
in Betracht. Sollten sich diese Argumente gegen den
Sonntagsschluss bewahrheiten, so liegt darin eine An-
klage gegen die Arbeiterschaft und insbesondere gegen
die sonst so wohlorganisierten Genossen des Kreises I11
in Ziirich, dass es sich lohnt, einmal dariiber zu
schreiben.

“lioffen, dass sich diese Zustinde bald indern.

Es liegt doch offenbar ein Widersinn vor, wenn
ein Coiffeur, dessen Kundschaft, wie dies im Kreis III
meistens der Fall sein wird, sich aus guten Genossen
zusammensetzt und der manchmal noch selbst Mit-
glied eines sozialdemokratischen Vereins ist, zugeben
muss, er mit seinem Personal gehe der Sonntagsruhe
verlustig, weil ihm seine Kundschaft dieselbe nicht
gonne. Welch glinzendes Zeugnis hingegen fiir die
Kunden der sogen. bessern Geschifte, die sich gerne
bequemen, den Coiffeur Samstags aufzusuchen, trotz-
dem es einem Kunden, der sich 4—7 Mal in der
Woche rasieren lasst, schwer fallen muss, Sonntags
unrasiert umher zu spazieren, als einem, der seinen
Coiffeur 1 bis 2 Mal wochentlich besucht. Diese
Tatsachen zeigen mir deutlich, dass es mit der Soli-
daritdt unter den Genossen spuckt, sonst miissten die
je und je an allen Orten auftauchenden Klagen der
Inhaber von Arbeitergeschiften verstummen. Denn an
Zeit, sich am Samstag bedienen zu lassen, fehlt es
dem arbeitenden Volke heutzutage nicht. Durch die
Verkiirzung der Arbeitszeit am Samstagabend und
durch den an vielen Orten eingefiihrten freien Sams-
tagnachmittag, der sich immer mehr Bahn bricht,
sollte es einem richtigen Genossen nicht vorkommen,
dass er aus dem Munde seines Coiffeurs die Anklage
horen muss: ihr seid daran schuld mit eurer heillosen
Bequemlichkeit, dass ich gegen die Einfiilhrung der
Sonntagsruhe auftreten muss. Widerwillen, denn am
Ende des Berichtes der Sektion Ziirich III stehen die
Worte, die einem Anhinger der Sonntagsruhe im
Herzen wohl tun miissen: «Die Abstimmung ergab
nur vier Stimmen fiir die Sonntagsruhe. Die andern
Kollegen hitten die Sonntagsruhe auch sehr gerne
angenommen, aber die Verhiltnisse erlaubten es bis
jetzt noch nicht.»

Diese Verhiltnisse, das traue ich der organisierten
Arbeiterschaft, euren Kunden, denn doch zu, werden
und miissen sich dndern. Ein solcher Vorwurf wer-
den sich die Genossen des Kreises III nicht mehr
linger gefallen lassen. Sie werden ihre Bequemlich-
keit ablegen und auf eure Aufforderung hin sich
Samstags bedienen lassen. Nach eurem Schlusswort
hittet ihr ja den Sonntag auch gerne!»

Diese Ausfiihrungen des Herrn G. S. beruhen voll-
stindig auf Wahrheit, treffen aber nicht nur fiir Ziirich I
zu, sondern auch fiir alle andern Orte. Wir wollen
Aber
nicht nur in bezug auf die Sonntagsruhe, sondern
auch betreffs der langen Arbeitszeit an den iibrigen
Wochentagen hat sich die Gehilfenschaft zu beklagen.
Auch da sind nicht zum wenigsten die Genossen an
diesem Uebelstande in unserem Berufe schuld. Gar
mancher kdnnte nach seiner Arbeitsbeendigung, die
meistens schon um 6 Uhr, spitestens 7 Uhr eintritt,
sofort zum Coiffeur gehen, um sich bedienen zu lassen.
Er zieht es aber vor, erst die heimatlichen Penaten
aufzusuchen oder das Wirtshaus, resp. den Kostort
und dann erst die Arbeit des Coiffeurs in Anspruch



	Zur Revision des eidgenössischen Fabrikgesetzes. Teil V, Über die politischen Verhältnisse in den siebziger Jahren

